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denn es geht uns alle an! Haben Sie Ihr ganz 
persönliches Sicherheitsproblem in 
Deutschland – oder das Ihres Unternehmens 
schon erkannt? Möchten Sie weiterhin Steuern 
ohne Gegenleistung des Staates zahlen? 
Möchten Sie Ihre Rechte durchsetzen?  Auch 
Sie könnten morgen zu den Betroffenen 
gehören, die in Deutschland verkündetes 
Unrecht in Kauf nehmen sollen, wenn Sie 
Menschenrechtsverletzungen weiterhin 
ahnungslos unterstützend fördern. Informieren 
Sie sich bitte über Ihre persönliche Rechtslage 
in Deutschland durch das Studium der 
Petitionen und Dokumente auf unserer 
Internetseite: http://zds-dzfmr.de/   

Der ZDS-DZfMR e.V. beansprucht für alle 
Bürger in Deutschland die Anwendung und 
Einhaltung des Deutschen Rechts 
länderübergreifend. Das Netzwerk 
Menschenrecht vertritt die bürgerlichen 
Interessen auf der bürgerlichen Plattform. Mit 
einem eigenen Rechtskreis nach 
Gemeinschaftsrecht bauen wir ein Deutsches 
Amt und einen Internationalen Geichtshof für 
die Menschenrechte auf.  Unser Amtsblatt ist 
der Deutschlandanzeiger. 

    http://www.deutschlandanzeiger.com/ 

Möchten Sie mehr über unsere gemeinsame 
Arbeit im nationalen und internationalen 
Netzwerk Menschenrechte erfahren, dann 
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
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Deutsches Amt für universelle Menschenrechte nach verbrieftem 

Recht, Grundgesetz Artikel 1, 25, 140  

in Anwendung mit Artikel 137 u.138 WRV nach Deutschem  Recht                                 

    

 

                         http://zds-dzfmr.de/   

    in unserer Gemeinschaft für Menschenrechte 

 



 

 

entnehmen Sie bitte unserem Pilotprojekt, 
sowie der Satzung und Charta auf unserer 
Internetseite: http://zds-dzfmr.de/  

Unser Deutschlandanzeiger (DAnz) ist als 

Amtsblatt des Volkes ein Verkündungs- und 

Bekanntmachungsorgan der Deutschen 

Behörde für Menschenrechte nach Art. 1, 25, 

140 GG, nicht zu verwechseln mit dem 

Bundesanzeiger  

BRD:http://www.deutschlandanzeiger.com/  

Unser Deutschlandanzeiger bildet die 
Öffentlichkeit in Fragen des deutschen 
Gemeinschaftsrechts unter Deutsches Recht, 
Deutscher Verfassung, Bundes- und 
Landesrecht, Grundgesetz und Länder-
verfassung, Europa-, Völker- und Naturrecht. 

Der elektronische Deutschlandanzeiger 
(eDAnz) ersetzt im Internet die herkömmliche 
Druckausgabe auf Papier und ist von allen 
Interessenten sofort nutzbar.  

Er dient offenkundig zur Förderung, Wahrung, 
Umsetzung und  Schutz der Menschenrechte in 
der Öffentlichkeit (UN-Res 56/83). 

 

 

 

  

Gemeinschaftsrecht (Art. 1, 25, 140 GG) 
Grundlagen: 

GG = Grundgesetz für die Bundesrepublik 
AEMR = Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte v. 10.12.1948  

 
IPBPR = Internationaler Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte v. 19.12.1966  

 
EMRK = Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten v. 
4.11.1950  

 
EcoSoC = Internationaler Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte v. 
19.12.1966 

 
UMRG= Universales Menschenrechtsgesetz v. 
22.11.2009  

 

 

 

 
 

 

Informationen schaden nur demjenigen, der sie 

nicht hat!  

Durch Ihre Unterstützung unserer Behörde für 
universales Menschenrecht - Universal Human-
Rights Authority - auf der Grundlage des 
Unterlassungs- und Gewaltschutzgesetzes 
nach dem punitive damage ist:  

 1. der Verantwortliche für sein Verhalten zu 
bestrafen (Repression), 
 
2. er davon abzuhalten, erneut dieses 
rechtswidrige Verhalten fortzusetzen 
(Spezialprävention)  
 
3. auch andere davon abzuhalten 
(Generalprävention). 

Die Grundlagen für unsere Arbeit bilden die 
Grundsätze der vollen Wirksamkeit des 
Gemeinschaftsrechts (effet utile) nach 
Völkerrecht, des effektiven Rechtsschutzes des 
Einzelnen und der Gemeinschaftstreue der 
Mitgliedsstaaten nach Völkerrecht der Haftung.  

Das gilt insbesondere für die universalen 
Menschenrechte.    


